
Sehr geehrter Reisegast,
bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Bestimmungen

durch. Sie werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des Rei-
severtrages, der im Falle Ihrer Buchung zwischen Ihnen - nach-
stehend “Reisender” genannt - und dem in der konkreten Rei-
seausschreibung genannten Reiseveranstalter - nachstehend
“RV” genannt - zustande kommt. Für einzelne Angebote kön-
nen abweichende Reise-, Geschäfts- und Beförderungsbedingun-
gen gelten. Soweit solche wirksam vereinbart sind, gelten nur
diese und nicht die nachfolgenden Bestimmungen.

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. Mit der Reiseanmeldung, die mündlich, schriftlich, mit E-
Mail oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Reisende
dem in der jeweiligen Reiseausschreibung als Reiseveranstalter
genannten RV den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grund-
lage der konkreten Reiseausschreibung, den “Hinweisen zu den
Reisegebieten”, den “Wichtigen Informationen für alle Reisen”
und aller ergänzenden Angaben in der Buchungsgrundlage (Rei-
seprospekt, Sonderangebot), soweit diese dem Kunden vorlie-
gen, verbindlich an.
1.2. Im Falle einer elektronischen Buchung wird der RV dem Kun-
den, soweit nicht sofort elektronisch eine Buchungsbestätigung
erfolgt, den Eingang seiner elektronischen Buchung unverzüg-
lich auf elektronischem Weg bestätigen. Soweit nicht ausdrück-
lich anders bezeichnet, stellt diese Eingangsbestätigung noch kei-
ne Buchungsbestätigung dar und begründet keinen Anspruch des
Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entspre-
chend der elektronisch übermittelten Buchung.
1.3. Der Reisevertrag kommt mit der telefonischen, schriftli-
chen, per Fax, per E-Mail oder über das Internet übermittelten
Buchungsbestätigung des RV an den Reisenden zustande. Bei
telefonischen Buchungen oder Buchungen über ein vermitteln-
des Reisebüro erhält der Reisende unverzüglich eine Buchungs-
bestätigung in Schrift- oder Textform übermittelt.
1.4. Weicht die Anmeldebestätigung des RV von der Anmeldung
ab, so liegt ein neues Angebot des RV vor, an das dieser 10 Ta-
ge ab Datum der Anmeldebestätigung gebunden ist. Der Reise-
vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustan-
de, wenn der Reisende dieses durch ausdrückliche Erklärung, Zah-
lung oder Reiseantritt annimmt. 
1.5. Bei der Anmeldung mehrerer Reisender durch einen einzel-
nen Reisenden hat der Anmeldende für die Verpflichtungen al-
ler mitangemeldeten Reisenden aus dem Reisevertrag einzuste-
hen, soweit der diese Verpflichtung durch ausdrückliche, geson-
derte Erklärung im Anmeldeformular übernommen hat.

2. Leistungen
2.1. Die Leistungsverpflichtung des RV ergibt sich ausschließlich
aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem
für den Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt unter Maßgabe
sämtlicher, im Prospekt enthaltenen Hinweise und Erläuterun-
gen, insbesondere den Länderinformationen, den “Allgemeinen
Hinweisen zu den Reisegebieten” und den “Wichtigen Informa-
tionen für alle Reisen”, soweit diese dem Kunden bei Vertrags-
schluss vorliegen.
2.2. Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften) und Rei-
sebüros sind vom RV nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu ge-
ben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseausschrei-
bung oder die Buchungsbestätigung des RV hinausgehen oder
im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Rei-
severtrages abändern.
2.3. Orts- und Hotelprospekte, Prospekte lokaler Partner, Prospek-
te von Kooperationspartnern oder Internetinformationen von Leis-
tungsträgern oder Partnern des RV,  die nicht vom RV heraus-
gegeben werden, sind ohne ausdrückliche diesbezügliche Ver-
einbarung für den RV nicht verbindlich.

3. Anzahlung und Restzahlung
3.1. Mit Vertragsschluss und nach Aushändigung des Sicherungs-
scheines gemäß § 651 k BGB ist eine Anzahlung zu leisten, die
auf den Reisepreis angerechnet wird. Sie beträgt, soweit im Ein-
zelfall nichts anderes vereinbart ist, mindestens 15% des Reise-
preises. 
3.2. Die Restzahlung ist, soweit der Sicherungsschein überge-
ben und im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin vereinbart ist,
4 Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, wenn feststeht, dass
die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 5.1. genannten Gründen
abgesagt werden kann.
3.3. Die Reiseunterlagen erhält der Reisende nach vollständiger
Bezahlung des Reisepreises ausgehändigt.
3.4. Soweit der RV zur Erbringung der Reiseleistung bereit und
in der Lage ist und kein gesetzliches oder vertragliches Rücktritts-
recht des Reisenden gegeben ist, besteht ohne vollständige Be-
zahlung des Reisepreises kein Anspruch des Reisenden auf In-
anspruchnahme der Reiseleistungen.
3.5. Soweit der RV zur Erbringung der Reiseleistung bereit und
in der Lage ist und kein vertragliches oder gesetzliches Zurück-
behaltungsrecht des Kunden besteht, kann der RV, wenn Anzah-
lung oder Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Fäl-
ligkeiten erfolgen, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Vertrag
zurücktreten und den Reisenden mit Rücktrittskosten nach Zif-
fer 6.2 belasten.  

4. Preisanpassung
Der RV behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis
im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abga-
ben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebüh-
ren oder einer Änderung der für die betreffende Reise gelten-
den Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern.
4.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehen-
den Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so
kann der RV den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden
Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der RV
vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen
pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungs-
kosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförde-
rungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag
für den Einzelplatz kann der RV vom Kunden verlangen.

4.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem
RV erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, an-
teiligen Betrag heraufgesetzt werden.
4.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht wer-
den, in dem sich die Reise dadurch für den RV verteuert hat.
4.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertrags-
abschluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Mona-
te liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Ver-
tragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss
für den RV nicht vorhersehbar waren.
4.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat
der RV den Kunden unverzüglich zu informieren. Preiserhöhun-
gen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preis-
erhöhungen von mehr als 5 % ist der Kunde berechtigt, ohne
Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnah-
me an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn
der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den
Kunden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diesen
Anspruch unverzüglich nach der Mitteilung des RV über die Preis-
erhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

5. Rücktritt durch den RV 
5.1. Der RV kann bis vier Wochen vor Reisebeginn bei Nichter-
reichen einer in der Reiseausschreibung genannten Mindestteil-
nehmerzahl vom Reisevertrag zurücktreten, oder, soweit sie ein-
heitlich für alle oder bestimmte Reisen des RV gilt, in einem ent-
sprechenden Prospekthinweis unter Angabe der Frist, bis wann
die Mindestteilnehmerzahl erreicht sein muss.
b) Die Mindestteilnehmerzahl ist in der Buchungsbestätigung an-
zugeben oder dort auf die entsprechenden Angaben im Prospekt
Bezug zu nehmen.
c)  Der RV ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absa-
ge der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die
Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht
durchgeführt wird. 
d) Der Reisende kann bei einer Absage die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der
RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Rei-
senden aus seinem Angebot anzubieten. 
e) Nimmt der Reisende nicht an einer Ersatzreise teil, erhält er
an den RV bereits geleistete Zahlungen unverzüglich voll zurück-
erstattet.
5.2. Der RV kann den Vertrag nach Reisebeginn kündigen, wenn
der Reisende die Durchführung des Vertrages ungeachtet einer
Abmahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Ma-
ße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Ver-
trages gerechtfertigt ist. Kündigt der RV, so behält er den An-
spruch auf den Gesamtpreis; der RV muss sich jedoch den Wert
ersparter Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen las-
sen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der Reiseleis-
tung erlangt, einschließlich der ihr eventuell von den Leistungs-
trägern gutgeschriebenen Beträge. Die örtlichen Bevollmächti-
gen des RV sind in diesen Fällen bevollmächtigt, die Rechte des
RV wahrzunehmen.

6. Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchung
6.1. Der Reisende kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklärung,
die schriftlich erfolgen sollte, vom Reisevertrag zurücktreten. Maß-
gebend ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim RV.
6.2. Dem RV stehen in jedem Fall des Rücktritts folgende pau-
schale Entschädigung (Stornokosten) zu, bei deren Bemessung
ersparte Aufwendungen sowie die gewöhnlich mögliche ander-
weitige Verwertung von Reiseleistungen berücksichtigt sind:

Flugreisen, Bus- und Bahnreisen
Rücktritt bis 60 Tage vor Reiseantritt 5%
jedoch mindestens 100 €
bis 45 Tage vor Reiseantritt 10 %
bis 31 Tage vor Reiseantritt 15 %
bis 15 Tage vor Reiseantritt 30 %
ab 14 Tage vor Reiseantritt und bei Nichtantritt       max.  60 %
des Gesamtreisepreises.

Kreuzfahrten
Bei Fluss-, Hochsee- und Yachtkreuzfahrten können abweichen-
de Stornobedingungen gelten, über die der Kunde vor der Bu-
chung informiert wird und die, soweit wirksam vereinbart, ab-
weichend von den vorstehenden Stornosätzen gelten.

6.3. Gegen die oben genannten Rücktrittsentschädigungen (Stor-
nokosten) kann sich der Reisende durch eine Reiserücktritts-
kosten-Versicherung versichern. Der RV empfiehlt dringend
den Abschluss einer solchen Versicherung, sofern diese nicht im
Reisepreis eingeschlossen ist.
6.4. Dem Reisenden ist es gestattet, dem RV nachzuweisen, dass
ihm tatsächlich keine oder wesentlich geringere Kosten als die
geltend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem
Fall ist der Reisende nur zur Bezahlung der tatsächlich angefal-
lenen Kosten verpflichtet.
6.5. Der RV kann, abweichend von den vorstehenden Pauscha-
len, im Einzelfall eine höhere, konkrete Entschädigung fordern.
In diesem Fall ist der RV verpflichtet, diese dem Reisenden im
Einzelnen zu beziffern und zu belegen.

7. Umbuchungen 
7.1. Ein Anspruch des Kunden auf Umbuchungen (Änderungen
von Reisebeginn, Reiseende, Reisedauer, Abflugs- bzw. Abfahrts-
ort, Zielflughafen, Hotel, Ausgangs- und Zielhafen, Verpflegungs-
oder Unterbringungsart, Fahrzeugtyp oder -ausstattung bei Miet-
wagen oder Campmobilen) nach Vertragsschluss besteht nicht.
7.2. Ist eine Umbuchung möglich und der RV zur Vornahme be-
reit, wird jeweils bis zum Zeitpunkt der ersten Staffel der vor-
stehend angegebenen Stornopauschalen der einzelnen Reisear-
ten eine Kostenpauschale von € 25 pro Person und Umbuchungs-
vorgang erhoben. 
7.3. Umbuchungswünsche, die zur Folge haben, dass weitere Rei-
seleistungen ebenfalls geändert werden müssen, sowie solche,
die später als die jeweilige Frist vor Reisebeginn beim RV ein-
gehen, können, sofern ihre Erfüllung überhaupt möglich ist, nur

nach Rücktritt des Reisenden vom Reisevertrag zu den vorste-
henden Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durch-
geführt werden.
7.4. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Umbuchungs-
wünsche, die nur geringfügige Kosten verursachen.
7.5. Durch Umbuchungen anfallende Mehrkosten sind zusätz-
lich zur Kostenpauschale zu erstatten. Bei Änderungen, Neubu-
chungen und Stornierungen von Flügen, für die bereits Flugschei-
ne ausgestellt sind, wird nach den Bedingungen der jeweiligen
befördernden Fluggesellschaft eine Entgelt zwischen € 100 bis
derzeit € 350 fällig. Derartige Entgelte fallen auch bei „No-Show“
(Nichterscheinen beim Abflug) an. Der Kunde wird vom RV vor
Durchführung der Umbuchung auf die anfallenden Kosten hin-
gewiesen.

8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger
Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom RV zu
vertretenden Gründen, nicht in Anspruch, so besteht kein An-
spruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung. Der RV be-
zahlt an den Reisenden jedoch ersparte Aufwendungen zurück,
sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tat-
sächlich an den RV zurückerstattet worden sind. Der RV emp-
fiehlt den Abschluss einer Reise-Abbruch-Versicherung.

9. Obliegenheiten des Reisenden, 
Kündigung durch den Reisenden
9.1. Die sich aus §§ 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung
zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit dem RV dahingehend kon-
kretisiert, dass der Reisende verpflichtet ist, auftretende Män-
gel unverzüglich der vom RV beauftragten Reiseleitung oder der
örtlichen Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Über die
Erreichbarkeit der örtlichen Reiseleitung oder Agentur wird der
Reisende spätestens mit Übersendung der Reiseunterlagen un-
terrichtet.
9.2. Ist vom RV keine Reiseleitung eingesetzt und nach den ver-
traglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so ist der Rei-
sende verpflichtet, den RV direkt unverzüglich Nachricht über die
Beanstandungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der Kon-
takt mit dem RV kann unter der in den Reiseunterlagen ange-
gebenen Adresse aufgenommen werden.
9.3. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn
die dem Reisenden obliegende Mängelanzeige unverschuldet un-
terbleibt.
9.4. Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unver-
züglich den Beförderungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt ins-
besondere bei Verlust von Fluggepäck. Das Beförderungsunter-
nehmen ist zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung ver-
pflichtet. Ohne Anzeige besteht Gefahr des Anspruchsverlustes.
9.5. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beein-
trächtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen. Dassel-
be gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus
wichtigem, dem RV erkennbaren Grund, nicht zuzumuten ist. Die
Kündigung ist erst zulässig, wenn der RV bzw. seine Beauftrag-
ten (Reiseleitung, örtliche Agentur) eine ihnen vom Reisenden
bestimmte, angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne
Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht,
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder vom RV oder seinem Be-
auftragten verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung
des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden ge-
rechtfertigt wird.
9.6. Der Reisende ist verpflichtet, Ansprüche wegen nicht ver-
tragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen innerhalb eines Mo-
nats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise
gegenüber dem RV geltend zu machen. Die Geltendmachung
kann fristwahrend nur nach Reisende und nur gegenüber dem
RV selbst unter nachstehender Anschrift erfolgen. Eine schriftli-
che Geltendmachung wird dringend empfohlen. Nach Ablauf der
Frist kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn
er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert wor-
den ist. 

10. Pass-, Visa-, und Gesundheitsvorschriften
10.1. Der RV informiert über die obigen Vorschriften, die für das
jeweilige Reiseland gültig sind. Diese Informationen werden für
deutsche Staatsbürger erteilt, bei denen keine beson-
deren Verhältnisse gegeben sind. In der Person des Rei-
senden begründete persönliche Verhältnisse (z.B. Doppelstaats-
bürgerschaft, Staatenlosigkeit, frühere Eintragungen im Pass,
Flüchtlingsausweis usw.) können dabei nicht berücksichtigt wer-
den, soweit sie dem RV nicht ausdrücklich vom  Reisenden mit-
geteilt worden sind.
10.2. Der RV wird den Reisenden vor Vertragsschluss über et-
waige Änderungen der in der Reiseausschreibung wiedergege-
benen Allgemeinen Vorschriften informieren.
10.3. Soweit der RV seiner Hinweispflicht entsprechend den vor-
stehenden Vorschriften nachkommt, ist der Reisende zur Einhal-
tung dieser Vorschriften selbst verpflichtet, es sei denn, dass sich
der RV ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa, Bescheini-
gungen usw. verpflichtet hat. Der RV haftet auch dann, wenn
er im Einzelfall die Beschaffung übernommen hat, nicht für die
rechtzeitige Erteilung und den Zugang solcher Unterlagen, es sei
denn, dass der RV die Verzögerung zu vertreten hat.
10.4. Soweit aus den genannten Vorschriften dem Reisenden
Schwierigkeiten entstehen, die seine Teilnahme an der Reise ver-
hindern oder beeinträchtigen, so berechtigt ihn dies nicht zum
kostenfreien Rücktritt vom Reisevertrag. Dies gilt jedoch nur, wenn
der RV seinerseits zur Leistungserbringung in der Lage ist und
die genannten Schwierigkeiten nicht von ihm zu vertreten sind.
Etwaige Ansprüche des Reisenden im Falle eines schuldhaften
Verhaltens des RV bleiben unberührt.

11. Informationen zur Identität 
ausführender Luftfahrtunternehmen 
11.1 Der RV informiert den Kunden entsprechend der EU-Ver-
ordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität der
ausführenden Luftfahrtunternehmen vor oder spätestens bei der
Buchung bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise
zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
11.2 Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesell-
schaft(en) noch nicht fest, so ist der RV verpflichtet, dem Kun-

den die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen,
die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. So-
bald der RV weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt,
wird er den Kunden informieren.
11.3 Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft
genannte Fluggesellschaft, wird der RV den Kunden unverzüg-
lich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über
den Wechsel informieren. 
11.4 Die Mitteilung über die ausführenden Fluggesellschaften im
Rahmen der Informationspflicht des RV begründet keinen ver-
traglichen Anspruch auf die Durchführung der Luftbeförderung
mit der/den genannten Fluggesellschaft(en), soweit sich ein sol-
cher Anspruch nicht aus einer vertraglichen oder gesetzlichen Leis-
tungspflicht des RV ergibt. Soweit dies demnach vertraglich in
zulässiger Weise vereinbart ist, bleibt dem RV ein Wechsel der
Fluggesellschaft ausdrücklich vorbehalten.
11.5 Durch die vorstehenden Bestimmungen und die Unterrich-
tungen des RV über einen Wechsel einer Fluggesellschaft blei-
ben die Ansprüche des Kunden nach der in Abs. (1) bezeichne-
ten Verordnung, aus sonstigen anwendbaren EG-Verordnungen
sowie sonstige vertragliche oder gesetzliche Rechte unberührt.  
11.6 Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte „Gemeinsa-
me Liste der Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftrau-
mes über den Mitgliedstaaten untersagt ist“, ist auf der Inter-
net-Seite des RV abrufbar und  in den Geschäftsräumen des RV
einzusehen. 

12. Haftungsbeschränkung
12.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht Kör-
perschäden sind (auch die Haftung für die Verletzung vor-, ne-
ben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen Rei-
sepreis beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt wird oder 
b) der RV für einen dem Reisenden entstehenden Schaden al-
lein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwort-
lich ist.
12.2. Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportver-
anstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleis-
tungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort),
wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Bu-
chungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermit-
telten Vertragspartners als Fremdleistungen so gekennzeichnet
werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der
Reiseleistungen des RV sind. Der RV haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom aus-
geschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Ziel-
ort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unter-
bringung während der Reise beinhalten, 
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verlet-
zung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten des
RVs ursächlich geworden ist.
12.3. Soweit Einzelleistungen (Hotelunterkünfte, Mietwagen,
Campmobile) ausdrücklich als vermittelte Fremdleistungen ge-
kennzeichnet sind und nach den Grundsätzen des § 651a Abs.
2 BGB nicht der Anschein erweckt wird, dass der RV solche Leis-
tungen in eigener Verantwortung erbringt, ist der RV nur Ver-
mittler  und haftet nur für die Verletzung von Vermittlerpflich-
ten, nicht jedoch für die vermittelte Leistung selbst. Entsprechen-
des gilt, soweit der RV Pauschalreisen der anderen Anbieter in
diesem Katalog vermittelt. Die vorstehende Regelung gilt nach
Maßgabe der Bestimmung unter Ziffer 11.2 auch für vermittel-
te Flüge.

13. Verjährung, Abtretungsverbot
13.1. Ansprüche des Reisenden gegenüber dem RV, gleich aus
welchem Rechtsgrund - jedoch mit Ausnahme der Ansprüche des
Reisenden aus unerlaubter Handlung - verjähren nach einem Jahr
ab dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum. Schweben zwi-
schen dem Reisenden und dem RV Verhandlungen über geltend
gemachte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Um-
stände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Reisende oder der
RV die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjäh-
rung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
13.2. Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Reisenden aus An-
lass der Reise, gleich aus welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch
an Ehegatten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist ausgeschlossenen
deren gerichtliche Geltendmachung im eigenen Namen.

14. Gerichtsstand, Rechtswahl
14.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen
dem Kunden und dem RV findet ausschließlich deutsches Recht
Anwendung. 
14.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen den RV im Ausland
für die Haftung des RV dem Grunde nach nicht dt. Recht ange-
wendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hin-
sichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung.
14.3. Der Kunde kann den RV nur an dessen Sitz verklagen.
14.4. Für Klagen des RV gegen den Kunden ist der Wohnsitz des
Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertrags-
partner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland ha-
ben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichts-
stand der Sitz des RV vereinbart.
14.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Be-
stimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisever-
trag zwischen dem Kunden und dem RV anzuwenden sind, et-
was anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht ab-
dingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde
angehört, für den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden Be-
stimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften. 
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Reisebedingungen
Sehr geehrter Reisender,
bitte lesen Sie aufmerksam die nachfolgenden Bestimmungen
durch. Sie werden, soweit wirksam einbezogen, Inhalt des Reise-
vertrages, der im Falle Ihrer Buchung zwischen Ihnen - nachste-
hend "Reisender" genannt - und dem in der konkreten Reiseaus-
schreibung genannten Reisever-anstalter - nachstehend "RV" ge-
nannt - zustande kommt. Für einzelne Angebote können abwei-
chende Reise-, Geschäfts- und Beförderungsbedingungen gelten.
Soweit solche wirksam vereinbart sind, gelten nur diese und nicht
die nachfolgenden Bestimmungen.

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. Mit der Reiseanmeldung, die mündlich, schriftlich, mit E-
Mail oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Reisende
dem in der jeweiligen Reiseausschreibung als Reiseveranstalter
genannten RV den Abschluss eines Reise-vertrages auf der Grund-
lage der konkreten Reiseausschreibung, den "Allgemeinen Hin-
weisen zu den Reisegebieten", den "Wichtigen Informationen für
alle Reisen" und aller ergänzenden Angaben in der Buchungs-
grundlage (Reiseprospekt, Sonderangebot), soweit diese dem
Kunden vorliegen, verbindlich an.
1.2. Im Falle einer elektronischen Buchung wird der RV dem Kun-
den, soweit nicht sofort elektronisch eine Buchungsbestä-tigung er-
folgt, den Eingang seiner elektronischen Buchung unverzüglich auf
elektronischem Weg bestätigen. Soweit nicht ausdrücklich anders
bezeichnet, stellt diese Eingangsbestätigung noch keine Buchungs-
bestätigung dar und begründet keinen Anspruch des Kunden auf das
Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend der elektro-
nisch übermittelten Buchung.
1.3. Der Reisevertrag kommt mit der telefonischen, schriftlichen,
per Fax, per E-Mail oder online übermittelten Buchungsbestäti-
gung des RV an den Reisenden zustande. Bei telefonischen Buch-
ungen oder Buchungen über ein vermittelndes Reisebüro erhält
der Reisende unverzüglich eine Buchungsbestätigung in Schrift-
oder Textform übermittelt.
1.4. Weicht die Anmeldebestätigung des RV von der Anmel-dung
ab, so liegt ein neues Angebot des RV vor, an das dieser 10 Tage
ab Datum der Anmeldebestätigung gebunden ist. Der Reisevertrag
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn
der Reisende dieses durch ausdrückliche Erklärung, Zahlung oder
Reiseantritt annimmt. 
1.5. Bei der Anmeldung mehrerer Reisender durch einen ein-zel-
nen Reisenden hat der Anmeldende für die Verpflichtungen aller
mitangemeldeten Reisenden aus dem Reisevertrag einzustehen,
soweit der diese Verpflichtung durch ausdrückliche, gesonderte Er-
klärung im Anmeldeformular übernommen hat.

2. Leistungen
2.1. Die Leistungsverpflichtung des RV ergibt sich ausschließlich
aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung mit dem
für den Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt unter Maßgabe
sämtlicher, im Prospekt enthaltenen Hinweise und Erläuterungen,
insbesondere den Länderinformationen, den "Allgemeinen Hin-
weisen zu den Reisegebieten" und den "Wichtigen Informationen
für alle Reisen". 
2.2. Leistungsträger (z. B. Hotels, Fluggesellschaften) und
Reisebüros sind vom RV nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu
geben oder Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseaus-
schreibung oder die Buchungsbestätigung des RV hinausgehen
oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des
Reisevertrages abändern.
2.3. Orts- und Hotelprospekte, Prospekte lokaler Partner, Pros-
pekte von Kooperationspartnern oder Internetinformationen von
Leistungsträgern oder Partnern des RV,  die nicht vom RV heraus-
gegeben werden, sind ohne ausdrückliche diesbezügliche Verein-
barung für den RV nicht verbindlich.

3. Anzahlung und Restzahlung
3.1. Mit Vertragsschluss und nach Aushändigung des Sicherungs-
scheines gemäß § 651 k BGB ist eine Anzahlung zu leisten, die auf
den Reisepreis angerechnet wird. Sie beträgt, soweit im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist, mindestens 15 % des Reisepreises. 
3.2. Die Restzahlung ist, soweit der Sicherungsschein übergeben
und im Einzelfall kein anderer Zahlungstermin  vereinbart ist, 4
Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, wenn feststeht, dass
die Reise nicht mehr aus den in Ziffer 5.1. genannten Gründen ab-
gesagt werden kann.
3.3. Die Reiseunterlagen erhält der Reisende nach vollständiger
Bezahlung des Reisepreises unverzüglich ausgehändigt.
3.4. Soweit der RV zur Erbringung der Reiseleistung bereit und in
der Lage ist und kein gesetzliches oder vertragliches Rücktritts-
recht des Reisenden gegeben ist, besteht ohne vollständige Be-
zahlung des Reisepreises kein Anspruch des Reisenden auf Inan-
spruchnahme der Reiseleistungen.
3.5. Soweit der RV zur Erbringung der Reiseleistung bereit und in
der Lage ist und kein vertragliches oder gesetzliches Zurückbe-
haltungsrecht des Kunden besteht, kann der RV, wenn Anzahlung
oder Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Fälligkeiten
erfolgen, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten
und den Reisenden mit Rücktrittskosten nach Ziffer 6. belasten. 

4. Preiserhöhung 
Der RV behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im
Falle der Erhöhung der Beförderungskosten oder der Ab-gaben für
bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafen-gebühren oder
einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurse entsprechend wie folgt zu ändern.
4.1. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehen-
den Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so
kann der RV den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Be-
rechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der RV
vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen
pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskos-

ten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungs-
mittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den
Einzelplatz kann der RV vom Kunden verlangen.
4.2. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem RV
erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteili-
gen Betrag heraufgesetzt werden.
4.3. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht wer-
den, in dem sich die Reise dadurch für den RV verteuert hat.
4.4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsab-
schluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate lie-
gen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsab-
schluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für den
RV nicht vorhersehbar waren.
4.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat
der RV den Kunden unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen
ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöh-
ungen von mehr als 5 % ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren
vom Reisevertrag zurück zu treten oder die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der RV in der
Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus sei-
nem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diesen Anspruch unver-
züglich nach der Mitteilung des RV über die Preiserhöhung diesem
gegenüber geltend zu machen.

5. Rücktritt durch den RV 
5.1. Der RV kann bei bis vier Wochen vor Reisebeginn bei Nicht-
erreichen einer Mindestteilnehmerzahl vom Reisevertrag nach
Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:  
a) Die Mindestteilnehmerzahl ist in der konkreten Reiseaus-
schreibung oder, soweit sie einheitlich für alle oder bestimmte
Reisen des RV gilt, in einem entsprechenden Prospekthinweis
unter Angabe der Frist, bis wann die Mindestteilnehmerzahl er-
reicht sein muss, zu bezeichnen.
b) Die Mindestteilnehmerzahl ist in der Buchungsbestätigung an-
zugeben oder dort auf die entsprechenden Angaben im Prospekt
Bezug zu nehmen.
c) Der RV ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage
der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise
wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchge-
führt wird. 
d) Der Reisende kann bei einer Absage die Teilnahme an einer
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der RV
in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisen-
den aus seinem Angebot anzubieten. 
e) Nimmt der Reisende nicht an einer Ersatzreise teil, erhält er an den
RV bereits geleistete Zahlungen unverzüglich voll zurückerstattet.
5.2. Der RV kann den Vertrag nach Reisebeginn kündigen, wenn
der Reisende die Durchführung des Vertrages ungeachtet einer Ab-
mahnung nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße ver-
tragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages
gerechtfertigt ist. Kündigt der RV, so behält er den Anspruch auf
den Gesamtpreis; der RV muss sich jedoch den Wert ersparter Auf-
wendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er
aus einer anderweitigen Verwendung der Reiseleistung erlangt,
einschließlich der ihr eventuell von den Leistungsträgern gutge-
schriebenen Beträge. Die örtlichen Bevollmächtigen des RV sind in
diesen Fällen bevollmächtigt, die Rechte des RV wahrzunehmen.

6. Rücktritt durch den Reisenden
6.1. Der Reisende kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklärung,
die schriftlich erfolgen sollte, vom Reisevertrag zurücktreten. Maß-
gebend ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim RV.
6.2. Dem RV stehen in jedem Fall des Rücktritts folgende pau-
schale Entschädigung zu, bei deren Bemessung ersparte Aufwen-
dungen sowie die gewöhnlich mögliche anderweitige Verwertung
von Reiseleistungen berücksichtigt sind
(gültig für alle Buchungen aus den Best of-Katalogen für
Flug, Bus- und Bahnreisen, Mietfahrzeuge, Hotels):
Bis 31 Tage vor Reiseantritt 15 %
Ab 30. bis 21. Tag vor Reiseantritt 25 %
Ab 20. bis 11. Tag vor Reiseantritt 40 %
Ab 10. Tag vor Reiseantritt 60 %
des Reisepreises.
6.3. Dem Reisenden ist es gestattet, dem RV nachzuweisen, dass
ihm tatsächlich keine oder wesentlich geringere Kosten als die gel-
tend gemachte Kostenpauschale entstanden sind. In diesem Fall
ist der Reisende nur zur Bezahlung der tatsächlich angefallenen
Kosten verpflichtet.
6.4. Der RV kann, abweichend von den vorstehenden Pauscha-
len, im Einzelfall eine höhere, konkrete Entschädigung fordern. In
diesem Fall ist der RV verpflichtet, diese dem Reisenden im Einzel-
nen zu beziffern und zu belegen.

7. Umbuchungen
7.1. Ein Anspruch des Kunden auf Umbuchungen (Änderungen
von Reisebeginn, Reiseende, Reisedauer, Abflugs- bzw. Abfahrts-
ort, Zielflughafen, Hotel, Ausgangs- und Zielhafen, Verpflegungs-
oder Unterbringungsart, Fahrzeugtyp oder -ausstattung bei Miet-
wagen oder Campmobilen) nach Vertragsschluss besteht nicht.
7.2. Ist eine Umbuchung möglich und der RV zur Vornahme be-
reit, wird jeweils bis zum Zeitpunkt der ersten Staffel der vorste-
hend angegebenen Stornopauschalen der einzelnen Reisearten
eine Kostenpauschale von € 26 pro Person und Umbuchungsvor-
gang erhoben. 
7.3. Umbuchungswünsche, die zur Folge haben, dass weitere Reise-
leistungen ebenfalls geändert werden müssen, sowie solche, die spä-
ter als die jeweilige Frist vor Reisebeginn beim RV eingehen, können,
sofern ihre Erfüllung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt des
Reisenden vom Reisevertrag zu den vorstehenden Bedingungen und
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden.
7.4. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht, gilt nicht für Um-
buchungswünsche, die nur geringfügige Kosten verursachen.
7.5. Durch Umbuchungen anfallende Mehrkosten sind zusätzlich
zur Kostenpauschale zu erstatten. Bei Änderungen, Neubuchungen

und Stornierungen von Flügen, für die bereits Flugscheine ausge-
stellt sind, wird nach den Bedingungen der jeweiligen befördernden
Fluggesellschaft eine Entgelt zwischen € 80 bis derzeit € 310
fällig. Derartige Entgelte fallen auch bei „No-Show“ (Nichterschein-
en beim Abflug) an. Der Kunde wird vom RV vor Durchführung der
Umbuchung auf die anfallenden Kosten hingewiesen.

8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger
Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht vom RV zu
vertretenden Gründen, nicht in Anspruch, so besteht kein An-
spruch des Reisenden auf anteilige Rückerstattung. Der RV be-
zahlt an den Reisenden jedoch ersparte Aufwendungen zurück,
sobald und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsäch-
lich an den RV zurückerstattet worden sind.

9. Obliegenheiten des Reisenden, Kündigung durch den
Reisenden
9.1. Die sich aus §§ 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung
zur Mängelanzeige ist bei Reisen mit dem RV dahingehend kon-
kretisiert, dass der Reisende verpflichtet ist, auftretende Mängel un-
verzüglich der vom RV beauftragten Reiseleitung oder der örtlichen
Agentur anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. Über die Erreich-
barkeit der örtlichen Reiseleitung oder Agentur wird der Reisende
spätestens mit Übersendung der Reiseunterlagen unterrichtet.
9.2. Ist vom RV keine Reiseleitung eingesetzt und nach den ver-
traglichen Vereinbarungen auch nicht geschuldet, so ist der Rei-
sende verpflichtet, den RV direkt unverzüglich Nachricht über die
Beanstandungen zu geben und um Abhilfe zu ersuchen. Der Kon-
takt mit dem RV kann unter der in den Reiseunterlagen angege-
benen Adresse aufgenommen werden.
9.3. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn die
dem Reisenden obliegende Mängelanzeige unverschuldet unter-
bleibt.
9.4. Bei Reisegepäck sind Verlust und Beschädigungen unverzüg-
lich den Beförderungsunternehmen anzuzeigen. Dies gilt insbeson-
dere bei Verlust von Fluggepäck. Das Beförderungsunternehmen ist
zur Ausstellung einer schriftlichen Bestätigung verpflichtet. Ohne An-
zeige besteht Gefahr des Anspruchsverlustes.
9.5. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beein-
trächtigt, so kann der Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe
gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen Mangels aus wich-
tigem, dem RV erkennbaren Grund, nicht zuzumuten ist. Die Kün-
digung ist erst zulässig, wenn der RV bzw. seine Beauftragten
(Reiseleitung, örtliche Agentur) eine ihnen vom Reisenden be-
stimmte, angemessene Frist haben verstreichen lassen, ohne Ab-
hilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn
die Abhilfe unmöglich ist oder vom RV oder seinem Beauftragten
verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages
durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird.
9.6. Der Reisende ist verpflichtet, Ansprüche wegen nicht ver-
tragsgemäßer Erbringung der Reiseleistungen innerhalb eines Mo-
nats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise
gegenüber dem RV geltend zu machen. Die Geltendmachung
kann fristwahrend nur nach Reisende und nur gegenüber dem RV
selbst unter nachstehenden Anschrift erfolgen. Eine schriftliche
Geltendmachung wird dringend empfohlen. Nach Ablauf der Frist
kann der Reisende Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. 

10. Pass-, Visa-, und Gesundheitsbestimmungen
10.1. Der RV informiert über die obigen Vorschriften, die für das je-
weilige Reiseland gültig sind. Diese Informationen werden für deut-
sche Staatsbürger erteilt, bei denen keine besonderen Verhältnisse
gegeben sind. In der Person des Reisenden begründete persönliche
Verhältnisse (z.B. Doppelstaatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit, früh-
ere Eintra-gungen im Pass, Flüchtlingsausweis usw.) können dabei
nicht berücksichtigt werden, soweit sie dem RV nicht ausdrücklich
vom  Reisenden mitgeteilt worden sind.
10.2. Der RV wird den Reisenden vor Vertragsschluss über etwai-
ge Änderungen der in der Reiseausschreibung wiedergegebenen
Allgemeinen Vorschriften informieren.
10.3. Soweit der RV seiner Hinweispflicht entsprechend den vor-
stehenden Bestimmungen nachkommt, ist der Reisende zur Ein-
haltung dieser Vorschriften selbst verpflichtet, es sei denn, dass sich
der RV ausdrücklich zur Beschaffung etwaiger Visa, Bescheinigung-
en usw. verpflichtet hat. Der RV haftet auch dann, wenn er im
Einzelfall die Beschaffung übernommen hat, nicht für die rechtzeiti-
ge Erteilung und den Zugang solcher Unterlagen, es sei denn, dass
der RV die Verzögerung zu vertreten hat.
10.4. Soweit aus den genannten Vorschriften dem Reisenden
Schwierigkeiten entstehen, die seine Teilnahme an der Reise ver-
hindern oder beeinträchtigen, so berechtigt ihn dies nicht zum
kostenfreien Rücktritt vom Reisevertrag. Dies gilt jedoch nur,
wenn der RV seinerseits zur Leistungserbringung in der Lage ist
und die genannten Schwierigkeiten nicht von ihm zu vertreten
sind. Etwaige Ansprüche des Reisenden im Falle eines schuldhaf-
ten Verhaltens des RV bleiben unberührt.

11. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunter-
nehmen
11.1. Der RV informiert den Kunden entsprechend der EU-Verord-
nung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der
Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en)
bezüglich sämtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbrin-
genden Flugbeförderungsleistungen. 
11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesell-
schaft(en) noch nicht fest, so ist der RV verpflichtet, dem Kunden
die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die
wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald
der RV weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird er
den Kunden informieren.
11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft
genannte Fluggesellschaft, wird der RV den Kunden unverzüglich
und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den
Wechsel informieren. 

11.4. Die Mitteilung über die ausführenden Fluggesellschaften im
Rahmen der Informationspflicht des RV begründet keinen vertrag-
lichen Anspruch auf die Durchführung der Luftbeförderung mit
der/den genannten Fluggesellschaft(en), soweit sich ein solcher
Anspruch nicht aus einer vertraglichen oder gesetzlichen Leistungs-
pflicht des RV ergibt. Soweit dies demnach vertraglich in zulässiger
Weise vereinbart ist, bleibt dem RV ein Wechsel der Fluggesell-
schaft ausdrücklich vorbehalten.
11.5. Durch die vorstehenden Bestimmungen und die Unterrichtung-
en des RV über einen Wechsel einer Fluggesellschaft bleiben die An-
sprüche des Kunden nach der in Abs. (1) bezeichneten Verordnung,
aus sonstigen anwendbaren EG-Verordnungen sowie sonstige vertrag-
liche oder gesetzliche Rechte unberührt. 
11.6. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte Liste der Flug-
gesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mit-
gliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite des RV  abruf-
bar und  in den Geschäftsräumen des RV einzusehen. 

12. Haftungsbeschränkung
12.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht
Körperschäden sind (auch die Haftung für die Verletzung vor-,
neben- oder nachvertraglicher Pflichten) ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt, soweit 
a) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt wird oder 
b) der RV für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein
wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
12.2. Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd-
leistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportver-
anstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleis-
tungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort),
wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Buch-
ungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten
Vertragspartners als Fremdleistungen so gekennzeichnet werden,
dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleis-
tungen des RV sind. Der RV haftet jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom aus-
geschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen Ziel-
ort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unter-
bringung während der Reise beinhalten, 
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Ver-
letzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten
des RVs ursächlich geworden ist.
12.3. Soweit Einzelleistungen (Hotelunterkünfte, Mietwagen,
Campmobile) ausdrücklich als vermittelte Fremdleistungen ge-
kennzeichnet sind und nach den Grundsätzen des § 651a Abs. 2
BGB nicht der Anschein erweckt wird, dass der RV solche Leis-
tungen in eigener Verantwortung erbringt, ist der RV nur Vermittler
und haftet nur für die Verletzung von Vermittlerpflichten, nicht
jedoch für die vermittelte Leistung selbst. Entsprechendes gilt, so-
weit der RV Pauschalreisen der anderen Anbieter in diesem Katalog
vermittelt. Die vorstehende Regelung gilt nach Maßgabe der Be-
stimmung unter Ziffer 10.2 auch für vermittelte Flüge.

13. Verjährung, Abtretungsverbot
13.1. Ansprüche des Reisenden gegenüber dem RV, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund - jedoch mit Ausnahme der Ansprüche des
Reisenden aus unerlaubter Handlung - verjähren nach einem Jahr ab
dem vertraglich vorgesehenen Rückreisedatum. Schweben zwi-
schen dem Reisenden und dem RV Verhandlungen über geltend ge-
machte Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände,
so ist die Verjährung gehemmt bis der Reisende oder der RV die
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frü-
hestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein.
13.2. Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Reisenden aus Anlass
der Reise, gleich aus welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch an Ehe-
gatten, ist ausgeschlossen. Ebenso ist ausgeschlossenen deren
gerichtliche Geltendmachung im eigenen Namen.

14. Gerichtsstand, Rechtswahl
14.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen
dem Kunden und dem RV findet ausschließlich deutsches Recht
Anwendung. 
14.2. Soweit bei Klagen des Kunden gegen den RV im Ausland für
die Haftung des RV dem Grunde nach nicht dt. Recht angewendet
wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich
Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Kunden ausschließlich
deutsches Recht Anwendung.
14.3. Der Kunde kann den RV nur an dessen Sitz verklagen.
14.4. Für Klagen des RV gegen den Kunden ist der Wohnsitz des
Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertrags-
partner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben,
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der
Sitz des RV vereinbart.
14.5. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Be-
stimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag
zwischen dem Kunden und dem RV anzuwenden sind, etwas
anderes zugunsten des Kunden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht ab-
dingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde
angehört, für den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden
Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.
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